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§ 42 BewG 1955
 BewG 1955 - Bewertungsgesetz 1955

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.04.2022

(1) Das Bundesministerium für Finanzen führt die Geschäfte des Bewertungsbeirates.

(2) Der Vorsitzende des Bewertungsbeirates leitet die Verhandlungen. Eine Abstimmung findet nicht statt.

(3) Der Bewertungsbeirat ist berechtigt, Grundstücke zu betreten, Betriebe zu besichtigen und die für seine Arbeiten

notwendigen Auskünfte zu verlangen.

(4) Das Bundesministerium für Finanzen bestimmt die Geschäftsordnung des Bewertungsbeirates und die

Entschädigung der nichtbeamteten Mitglieder.

In Kraft seit 30.07.1955 bis 31.12.9999
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